
 

 

Gemeindeamt Aschach/Donau 
Pol.Bezirk Eferding Aschach/Donau, am 12. 12. 2022 
 
 
 
 

V E R O R D N U N G 
 
 
des Gemeinderates der Marktgemeinde Aschach/Donau vom 13.12.2021, betreffend die 
Wasserleitungs – Anschlussgebühren und die Wasserleitungs- Benützungsgebühr (Wasser-
leitungs – Gebührenordnung). 
Aufgrund des Interessentenbeiträge-Gesetzes 1958, LGB1. 28/1958, in der Fassung der  
Novellen LGB1. 55/1968 und 57/1973, sowie des § 17 Abs. 3 Z.4 FAG 2017 i.d.g.F, BGBl. I 
Nr. 116/2016 wird verordnet: 
 

§ 1 
 

Anschlußgebühr 
 
Für den Anschluss von Grundstücken an die gemeinnützige, öffentliche Wasserversorgungs- 
anlage der Marktgemeinde Aschach/Donau wird eine Wasserleitungs- Anschlussgebühr 
erhoben. Gebührenpflichtig ist der Eigentümer der angeschlossenen Grundstücke. Bei 
Bauwerken auf fremdem Grund und Boden trifft die Gebührenpflicht den 
Bauwerkseigentümer, bei einer Baurechtsliegenschaft trifft die Gebührenpflicht den 
Bauberechtigten. 
 

§ 2 
 

Ausmaß der Anschlussgebühr 
 
(1) Die Wasserleitungs-Anschlussgebühr beträgt für bebaute Grundstücke je Quadratmeter 

der Bemessungsgrundlage nach Abs. 6  € 15,59  mindestens aber   € 2.338,-- 
 

(2) Die Wasserleitungs-Anschlussgebühr für unbebaute Grundstücke beträgt  € 2.338,-- 
 
(3) Die Wasserleitungs-Anschlussgebühr für Schwimmbecken und Hallenbäder mit mehr als 

10 m² je Quadratmeter Beckenfläche € 14,85. Der Bau bzw. die Aufstellung solcher 
Anlagen ist mind. 2 Wochen vor Inbetriebnahme zur Gebührenberechnung dem 
Marktgemeindeamt Aschach/Donau zu melden. 
 

(4) Bei Werks-, Verkaufs- und Lagerhallen, sowie den als Werkstätten, Verkaufslokalen,  
Sälen oder zur Lagerhaltung benützten Gebäudeteilen werden jene Flächen, die das der 
Mindestgebühr entsprechende Maß (das ist das Verhältnis von Mindestgebühr zu 
Quadratmeter-Gebühr) überschreiten, im Ausmaß von 50% zur Gebührenbemessung 
herangezogen. 
 
 



 

 

(5) Zur Bemessungsgrundlage werden nicht gerechnet: 
a) Nebengebäude, wenn sie nicht zu Wohnzwecken ausgebaut und auch nicht Teil eines 

Betriebes gewerblicher Art sind. 
b) Flugdächer, Vordächer, Terrassen sowie der über die Bauflucht hinausragende 

Teil von Loggien. 
c) Bei landwirtschaftlichen Objekten jene Gebäudeteile, die der Unterbringung und  

Lagerung landwirtschaftliche Produkte sowie landwirtschaftlicher Maschinen und  
Geräte dienen. 

 
(6) Die Bemessungsgrundlage für bebaute Grundstücke ist die Fläche der an die Gemeinde- 

eigene Wasserversorgungsanlage unmittelbar angeschlossenen Bauwerke und zwar: 
a) bei eingeschossigen Bauwerken die bebaute Grundfläche, 
b) bei mehrgeschossigen die Summe der Geschoss-Flächen. 
 
Dach- und Kellergeschosse sowie ausgebaute Dachräume werden nur in jenem Ausmaß 
berücksichtigt, als sie 
für Wohn-, Geschäfts- oder Betriebszwecke benutzbar ausgebaut sind. 
 

(7) Die errechnete Bemessungsfläche ist auf volle Quadratmeter abzurunden. 
 
(8) Bei nachträglicher Abänderungen der angeschlossenen Grundstücke ist eine ergänzende 

Wasserleitungs-Anschlussgebühr zu entrichten, die im Sinne der obigen Bestimmungen 
wie folgt errechnet wird: 
 
a) Wird auf einem unbebauten Grundstück, für welches im Sinne des Abs. 2 bereits 

früher eine Anschlussgebühr entrichtet wurde, ein Gebäude errichtet, so wird auf  
Wasserleitungs-Anschlussgebühr nach Abs. 1 die bereits früher nach Abs. 2 be- 
zahlte Anschlussgebühr wertindexgesichert angerechnet. 

b) Tritt durch die Änderung an einem angeschlossenen bebauten Grundstück eine 
Vergrößerung der Bemessungsgrundlage gemäß Abs. 1 ein (insbesondere durch Zu- 
und Umbau, bei Neubau nach Abbruch, bei Änderung des Verwendungszwecks sowie 
Errichtung eines weiteren Gebäudes), ist die Wasseranschlussgebühr in diesem 
Umfang zu entrichten, sofern die der Mindesanschlussgebühr entsprechende Fläche 
überschritten wird.   

c) Eine Rückzahlung bereits entrichteter Wasserleitungs-Anschlussgebühren aufgrund 
einer Neuberechnung nach diesem Absatz findet nicht statt. 
 

§ 3 
 

Wasserbezugsgebühren 
 
(1) Die Eigentümer der an der Wasserversorgungsanlage angeschlossene Grundstücke haben  

für den Wasserbezug eine Wassergebühr zu entrichten. 
 
 

(2) Die Wasserbezugsgebühr beträgt pro Kubikmeter der bezogenen und durch den Wasser- 
zähler gemessene Wassermenge       € 1,62 

(3) Für die Entnahme von Wasser aus Hydranten zur Brandbekämpfung wird keine Gebühr 
verrechnet. 

 
(4) Wenn ein Wasserzähler unrichtig anzeigt oder ausfällt, ist die verbrauchte Wassermenge  



 

 

zu schätzen. Bei der Schätzung des Wasserverbrauches ist insbesondere auf den Wasser- 
verbrauch des vorangegangenen Kalenderjahres und auf geänderte Verhältnisse im  
Wasserverbrauch Rücksicht zu nehmen. 
 

(5) Soweit Wasserzähler nicht eingebaut sind, ist eine Wassergebührenpauschale zu ent- 
richten. Diese beträgt für Baustellen bis zu 200 m² Baufläche € 63,60 und für Baustellen 
über 200 m² Baufläche € 95,30 jeweils jährlich. 
 

(6) Für die Bereitstellung, den Ein- und Ausbau, die laufende Instandhaltung, Nacheichung 
und Bedienung des Wasserzählers ist eine Gebühr zu entrichten. 
 

Die Zählergebühr  beträgt .......................................................................... pro Vierteljahr: 
 
für Hauswasserzähler Größe 3(4)  m³........... ........................................... .€     3,60 
für Hauswasserzähler Größe 7 (10) m³              €      4,20 
für Hauswasserzähler Größe 20 (16) m³.....................................................€     7,90 
für Großwasserzähler NW 50 mm Durchmesser........................................€    39,-- 
für Großwasserzähler NW 80 mm Durchmesser........................................€    41,-- 
 

 
§ 4 

Grundgebühr 

Die Eigentümer der an die öffentliche Wasserversorgunganlage angeschlossenen Grundstücke 
haben zur Bedeckung der Kosten für den Betrieb und die bauliche Erhaltung der 
Wasserversorgungsanlage je Anschluss an die Ortswasserleitung eine jährliche Grundgebühr 
in Höhe von € 20,-- zu entrichten. 

§ 5 

Bereitstellungsgebühr 

Für die Bereitstellung der Wasserversorgungsanlage wird für angeschlossene unbebaute 
Grundstücke eine jährliche Wasserbereitstellungsgebühr in Höhe von € 0,06 je m² 
Grundfläche eingehoben. Die Bereitstellungsgebühr ist vierteljährlich und zwar jeweils am 
15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November eines jeden Jahres fällig und nach Erhalt 
der Zahlungsaufforderung zu entrichten. Gebührenpflichtig ist der Eigentümer des an die 
Wasserversorgungsanlage angeschlossenen, jedoch unbebauten Grundstücks. 

§ 6 

Entstehen des Abgabenanspruches und Fälligkeit 
 
(1) Die Wasserleitungs-Anschlussgebühr entsteht mit dem Anschluss eines Grundstückes an 

die Wasserversorgungsanlage und ist innerhalb von einem Monat nach Zustellung des 
Bescheides an die Marktgemeinde Aschach/D., zu entrichten. 
 
 



 

 

(2) Der Gebührenpflichtige hat jede Änderung, durch die der Tatbestand der ergänzenden 
Wasseranschlussgebühr gemäß § 2 Abs. 8 erfüllt wird binnen einem Monat nach 
Vollendung dieser Änderung schriftlich zu melden. 
 

(3) Der Abgabenanspruch hinsichtlich der ergänzenden Wasseranschlussgebühr nach § 2 Abs. 
8 entsteht mit der Meldung gemäß Abs. 3 an die Abgabenbehörde. Unterbleibt eine solche 
Meldung, so entsteht der Abgabenanspruch mit dem Zeitpunkt der erstmaligen 
Kenntnisnahme der durchgeführten Änderung durch die Abgabenbehörde.  
 

(4) Die Wasserbezugs- und Zählergebühr ist in vierteljährlichen Raten und zwar am 15. Fe- 
bruar, 15. Mai, 15. August und 15. November fällig. In den Monaten Februar, Mai und 
August erfolgt die Vorschreibung einer Akonto-Zahlung, die Endabrechnung im 
November. 
 

§ 7 
 

Umsatzsteuer 
 

Alle in dieser Wasserleitungs-Gebührenordnung enthaltenen Gebührensätze erhöhen sich um 
die jeweils gültige Umsatzsteuer (das sind derzeit 10 %). 
 
 
 

§ 8 
 

Inkrafttreten 
 
Diese Verordnung tritt mit dem auf den Ablauf der Kundmachungsfrist folgenden Tag in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung vom 13. 12. 2021 außer Kraft. 
 
Der Bürgermeister: 
 
 
 
Mag. Groiss Dietmar 
 
 
 
Angeschlagen am: 13. 12. 2022 
 
Abgenommen am: 3.1.2023 


